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 Beilage   
zur Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 18.09.2019  

 

 
Legende: 
 
ROT:   redaktionelle Änderungen  
BLAU:   erhöhter Investitionskostenzuschuss und damit zusammenhängende Änderungen  
GRÜN:  Mietkostenzuschuss in Interimsunterbringungen mit Refinanzierung und damit   
  zusammenhängende  Änderungen  

 
Zuschussrichtlinien für die Investitionskostenförderung von Kindertageseinrichtungen in der 

Stadt Nürnberg 
 
1. Zuschusszweck  
 
Die Stadt Nürnberg gewährt bei Neu- und Erweiterungsbaumaßnahmen sowie Generalsanierungen und 
Ersatzneubauten von Kindertageseinrichtungen den Investoren und Bauträgern einen kommunalen 
Baukostenzuschuss sowie einen Mietkostenzuschuss für Interimsunterbringungen. Ziel ist es, Dritte bei 
der Errichtung und Neuschaffung von Kindertageseinrichtungen in Nürnberg finanziell zu unterstützen 
und Anreize zu schaffen, in den Neubau von Kindertageseinrichtungen zu investieren. Die investive 
Bezuschussung von bestehenden Kindertageseinrichtungen im Rahmen von Ersatzneubauten und Ge-
neralsanierungen soll langfristig bedarfsnotwendige Plätze sichern.  
 
Der Freistaat Bayern gewährt gemäß Art. 27 Bayerisches Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz 
(BayKiBiG) und Art. 10 des Bayerischen Finanzausgleichgesetzes (BayFAG) den Kommunen Finanz-
hilfen zu Investitionsmaßnahmen an Kindertageseinrichtungen. Bei Baumaßnahmen Dritter richtet sich 
der Zuschuss des Freistaat Bayern gemäß der Neuregelung des Art. 27 BayKiBiG bzw. des Art. 10 
BayFAG nach der Höhe des kommunalen Baukostenzuschusses.  
 
Bei den Zuschüssen handelt es sich um freiwillige Leistungen, die im Rahmen der zur Verfügung ste-
henden Haushaltsmittel nach dieser Richtlinie vergeben werden. Ein Rechtsanspruch wird durch diese 
Richtlinie nicht begründet; Verpflichtungen für die Stadt können daraus nicht abgeleitet werden.  
 
2. Zuwendungsempfänger  
 
Gefördert werden Investoren und Bauträger einschließlich freigemeinnütziger und sonstiger Träger, 
wenn sie als Investoren und Bauträger auftreten. Sonstige Träger sind insbesondere Elterninitiativen, 
privatwirtschaftliche Initiativen, nicht rechtsfähige Vereine, gewerbliche Unternehmen und natürliche 
Personen.  
 
3. Zuwendungsvoraussetzungen  
 
3.1. Baukostenzuschuss 
 
Ein Zuschuss kann unter folgenden Voraussetzungen (einschließlich Punkt 4.2 der Richtlinie über die 
Zuweisung des Freistaates Bayern zu kommunalen Baumaßnahmen im kommunalen Finanzausgleich 
- FAZR in der jeweils gültigen Fassung) gewährt werden:  
 

 Das Vorhaben des Maßnahmenträgers nimmt der Stadt die Last einer eigenen Baumaßnahme 
ab.  
 

 Die Stadt stimmt dem Vorhaben hinsichtlich Art, Ausmaß und Ausführung zu.  
 

 Die zweckentsprechende Verwendung der öffentlichen Mittel ist sichergestellt.  
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 Bei Vermietung an einen Träger können nur solche Objekte gefördert werden, bei denen eine 
Miete bis zu maximal 7 €/ m² monatlich (Maximalmiete) vereinbart ist. Wenn eine Mietpreisan-
passung vorgesehen ist, darf diese jährlich 2 Prozent nicht übersteigen. 
Die Maximalmiete und deren Höhe gilt auch für  

 Einrichtungen, die bei Antragstellung noch nicht als Mietobjekt gefördert wurden  

 Neuverträge nach Mieterwechsel  
Ein zusätzlicher Mietpreis für geförderte Außenflächen oder baurechtlich erforderliche Stell-
plätze ist ausgeschlossen. 
 

 Die zulässige Maximalmiete wird ab Inkrafttreten dieser Richtlinie jährlichen um 2 Prozent an-
gehoben.  
  

 Es ist dinglich sichergestellt, insbesondere durch Eintragung eines Nießbrauchs, dass die Ein-
richtung innerhalb der Bindungsfrist gemäß Nr. 4.1 FAZR zweckentsprechend genutzt wird und 
dass der Stadt im Fall einer Eigennutzung während dieser Zeit ein dem Zuschuss entsprechen-
des Benutzungsrecht zusteht. Bei öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaften, Spitzenver-
bänden der Freien Wohlfahrtspflege und deren Mitgliedsorganisationen, juristischen Personen 
des öffentlichen Rechts, die Wohlfahrtsaufgaben wahrnehmen, sowie von den gemäß § 75 SGB 
VIII und Art. 20 BayKJHG anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe ist keine dingliche Siche-
rung erforderlich.  
 

 Der Maßnahmenträger erkennt das Recht der zuständigen staatlichen und städtischen Stellen 
zu einer Prüfung der Baumaßnahme an.  
 

 Der Maßnahmenträger verpflichtet sich, die Grundsätze nach Nr. 3 ANBest-K einzuhalten. 
  

 Die fachlichen Voraussetzungen und Genehmigungen für die Maßnahme liegen vor.  
 
Zudem muss der Stadt Nürnberg vom Maßnahmenträger die Sicherung der Gesamtfinanzierung im 
Rahmen ihrer Antragstellung bei der Regierung von Mittelfranken vorgelegt werden (Kosten und Finan-
zierungsplan).  
 
3.2. Mietkostenzuschuss für Interimsunterbringungen 
 
Die Anmietung von Räumen für den Betrieb bedarfsnotwendiger Kindertageseinrichtungen kann unter 
folgenden Voraussetzungen (Punkt 9.3 der Richtlinie über die Zuweisung des Freistaates Bayern zu 
kommunalen Baumaßnahmen im kommunalen Finanzausgleich – FAZR in der jeweils gültigen Fas-
sung) gefördert werden: 
 

 Mit der Mietförderung wird bei einem langfristigen Bedarf der Zeitraum bis zur Fertigstellung der 
Kindertageseinrichtung überbrückt (= Interimsunterbingung). 
 

 Die Mietdauer darf höchstens fünf Jahre betragen. Eine aus unvorhersehbaren Gründen erfor-
derliche Verlängerung der Mietdauer über diesen Zeitraum hinaus begründet keine Verlänge-
rung der Mietförderung. 
 

 Gefördert wird die tatsächlich angemietete Nutzungsfläche, höchstens jedoch die nach dem 
Summenraumprogramm förderfähige Hauptnutzungsfläche. 
 
 

4. Art und Umfang und Höhe der Zuwendung  
 
4.1. Baukostenzuschuss 
 

 Bei dem Zuschuss handelt es sich um eine Anteilsfinanzierung für die Baukosten.  
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Bei Neu- und Erweiterungsbauten sowie Generalsanierungen und Ersatzneubauten wird ein 
Baukostenzuschuss von 100 Prozent der zuweisungsfähigen Kosten gewährt. Der Eigenanteil 
des Investors darf jedoch 10 Prozent der Gesamtkosten nicht unterschreiten. Die Bemessung 
der zuweisungsfähigen Kosten richtet sich nach Nr. 5.2.1 und 5.2.2 FAZR.  
 

 Grundlage der Zuschussberechnung ist die Kostenberechnung des Maßnahmenträgers.  
 

 Wird das Bauvorhaben innerhalb des Zeitraums von 25 Jahren anderen Zwecken als dem Be-
trieb einer Kindertageseinrichtung zugeführt, ist der Investitionskostenzuschuss anteilig zurück-
zuerstatten.  
 

 Die Förderung erfolgt ohne Rechtsanspruch, im Rahmen der von der Stadt im Haushalt zur Ver-
fügung gestellten Mittel.  

 
4.2. Mietkostenzuschuss für Interimsunterbringungen 
 

 Bei dem Zuschuss handelt es sich um eine Anteilsfinanzierung für die Mietkosten einer Interim-
sunterbringung. 
 

 Der Förderung liegt ein Mietpreis (Kaltmiete brutto) von höchstens 10 Euro monatlich pro m² und 
eine Mietdauer von höchstens fünf Jahren zugrunde. 
 

 Grundlage der Zuschussberechnung ist der Mietvertrag und die Planunterlagen der Interimsun-
terbringung. 
 

 Verkürzt sich die der Förderung zugrunde gelegte Mietdauer, sind die Fördermittel anteilig zu-
rück zu erstatten. 
 

 Die Höhe der Zuweisung beträgt 50 Prozent der förderfähigen Jahresmiete.  
 

 Die Förderung erfolgt ohne Rechtsanspruch, im Rahmen der von der Stadt im Haushalt zur Ver-
fügung gestellten Mittel.  
 
 

5. Verfahren  
 
5.1. Baukostenzuschuss 
 
Für die Bewilligung eines kommunalen Baukostenzuschusses ist ein schriftlicher Antrag vor Beginn der 
Maßnahme an die Stadt Nürnberg zu richten. Das Merkblatt für die Antragstellung wird durch das Ju-
gendamt, Bereich Rechtsaufsicht für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft, bereitgestellt.  
 
 
5.2 Mietkostenzuschuss für Interimsunterbringungen 
 
Für die Bewilligung eines kommunalen Mietkostenzuschusses ist ein schriftlicher Antrag vor Unter-
zeichnung eines Mietvertrages an die Stadt Nürnberg zu richten. Dem Antrag sind der Mietvertrag sowie 
Planunterlagen der Interimsunterbringung beizufügen. 
 
 
5.3 Allgemeines Verfahren 
 
Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuweisung sowie für den Nachweis und die Prü-
fung der Verwendung, die gegebenenfalls erforderliche Aufhebung des Zuweisungsbescheids und die 
Rückforderung der gewährten Zuweisung gelten die Verwaltungsvorschriften zu Art. 44 BayHO sowie 
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Art. 48 bis Art. 49a des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG), soweit nicht in dieser 
Richtlinie Abweichungen zugelassen sind.  
 
Mit der Maßnahme nach 5.1 darf erst begonnen werden bzw. der Mietvertrag nach 5.2 darf erst ge-
schlossen werden, wenn die Genehmigung durch die Stadt vorliegt.   
 
 
6. Auszahlungsverfahren  
 
6.1. Baukostenzuschuss 
 
Die Auszahlung des Baukostenzuschusses erfolgt aufgrund einer Ausgabenübersicht und/oder Über-
sicht der Auftragsvergaben, bestätigt durch den jeweiligen Architekten, zu den zuweisungsfähigen Kos-
ten bis zu 90 Prozent nach Baufortschritt. Die verbleibenden 10 Prozent werden nach Vorlage und Prü-
fung des Verwendungsnachweises ausgezahlt.  
 
6.2. Mietkostenzuschuss für Interimsunterbringungen 
 
Die Zuweisung wird als einmaliger Festbetrag zur Hälfte der Mietzeit ausgezahlt.  
 
7. Verwendungsnachweis  
 
Die städtischen Zuschüsse sind zweckgebunden. Vom Zuwendungsempfänger ist grundsätzlich ein 
schriftlicher Verwendungsnachweis vorzulegen.  
 
7.1. Baukostenzuschuss 
 

 Für den Nachweis der Verwendung gelten die „Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwen-
dungen zur Projektförderung an kommunale Körperschaften (ANBest-K)“.  

 

 Die Form der Nachweiserbringung und die Fristen für die Vorlage des Verwendungsnachweises 
sind dem Bewilligungsbescheid des kommunalen Baukostenzuschusses zu entnehmen.  

 

7.2. Mietkostenzuschuss für Interimsunterbringungen 
 
Der Nachweis der Verwendung erfolgt durch die Übermittlung der Kündigung des Mietvertrages oder 
eines vergleichbaren Nachweises über die tatsächliche Mietdauer der Interimsunterbringung an das 
Jugendamt. 
 
8. Mehrfachförderung 
 
Eine Förderung gemäß 4.1 dieser Richtlinie schließt für die Dauer der Zweckbindung eine Förderung 
nach dem Förderkonzept Kindertageseinrichtungen im Bereich des Sonderzuschusses für Mietobjekte 
(4.6 des Förderkonzepts Kindertageseinrichtungen) grundsätzlich aus. Die verschiedenen Förderpro-
gramme können im Übrigen bei einer Baumaßnahme in Anspruch genommen werden.  
 
 
9. Inkrafttreten  
 
Das Förderkonzept tritt zum 01.07.2020 in Kraft.  
 
 


